
desNeugebäudesgelegenenGrün¬WienerRathaus-Correspondenzdeneinzuheben,aufdenendieI .NeuesRathausFol .16472
AufführungvonBaulichkeitensei ,herausgeberu .verantw.Redact.R .Eigten der k .k .Militär -Behörde10Jahrg.Wien,Donnerstag2 .August193gegenReversbereitsgestattetwur¬

ZurAuflassungdesBauverbotesde .§3 .dieGemeindehatdasRecht
umdas Neugebäude ,S .R .P . dieseGebührvorzuschreiben ,und
WesselslegteinderletztenSitzungeinzuheben ,sobald ,dasBauverbot,
desStadtratheseinenGesetzentwurfnichtmehrbesteht ,unda )irgend
vor ,mitwelchemderGemein¬ein Wechselin derPersondesEi¬

genthümerdesbetreffendendeWiendie Bewilligungertheilt
Grundesstattgefundenhat ,oderwird ,anläßlichderAuflassung
b )umdie BewilligungzurPar¬desBauverbotes ,umdasNeuge¬zellierung ,oder2 )umdieBaube,bäudevonden im Bauverbot¬
willigungeingeschrittenwurde.Ravon ,gelegenenGrundstückenfür einenunddenselbenGrundeineGebühreinzuheben .DerGe¬ ist dieseGebührnichtöfter ,alsein¬setzentwurfhatnachstehendenWort,malzu bezahlen .54 .Wenndielaut .ÜberAntragdesLanda¬
VorschreibungderGebührinfolgegesMeinesErzherzogthumsÖster¬einer in der PersondesGrunde¬reichunterderEinesfindeichan¬
genthümerseingetretenenWech¬zuordnen ,wiefolgt :51 .dieGe¬ selserfolgt ,soist derjeweiligemeineWienwirdermächtigt GrundeigenthümerzurZahlungfür denFall ,daßsie dasNeuge¬
derGebührgegenüberderGemein¬bäudeim11BezirkeC .J .StGrund¬
deverpflichtet.5 .dieGebühristbuchKaiserEbersdorf ,vondemk .
binnen14TagennachZustellungu .k .Ararkäuflicherwirktund
der Zahlungsauftrages ,jedenhiedurchdieAuflassungdieses
abernochvor ertheilterParzel ,rarischenPulverundSpreng, lierungs -oderBauBewilligungmittel - Depotbewirkt ,vonden
eingezahlenundes kanndieHin¬Eigenthümernder imBauverbot¬

ausgabeder Parpellierungs -be¬Ravondesk .u .k .Rengebäudesge¬
ziehungsweiseBau -BewilligunglegenenGrundstücke,eineGebüche

einzuheben.52 .DieseGebührwirdvorErfüllungdieserVerpflichtungmitdemBetragevon1 Kronefür verweigertwerden .56 .DieGe¬jeden in inBauverbotsragenmeineWien,ist berechtigt ,fallsgelegenenGrund ,ohneUnterschieddieGebuhrnichtbinnen14TagenobdieselbeimFalleeinerParzel¬nachZustellungdesZahlungsauf¬lierungBaugrundwirdodernicht ,trages berichtigt wird ,vondem
oder,ober ,sieesentgeltlich,seies aufdenZustellungstagnachfol¬
unentgeltlichan dieGemeinde gendenTagebiseinschließlichdes
abgetretenwerdenmuß ,festge¬ Zahlungstagesjährlich50ver¬
setzt .DieGemeindeWienistbe¬ zugszinsenaufzurechnenund
rechtigtdieseGebührvonje¬ die Gebührnebstdenaufgelaufe¬

im Bauer nenZinsenimWegederadmini¬

strativenExecution,einzuheben.
DieseGebührgenießtdieselbenBe¬
günstigungen,die durchdasGe¬
setzvom15 .März866L .G .u .v .Bl.
No5demstadtischenZuschlagezu

denbeiBesitzveränderungen
vonRealitätenin Wienzuzah¬
lendenStaatsgebührenzuerkannt
wurden .57 .MitdemVollzuge¬
diesesGesetzesist meinMinister
des Einenbeauftragt .
demEntwurfewurdezugestimmt.

StädtischeStraßenbahn.DerStadtrat
hatnacheinemBerichtedesM.Schrei¬
nergenehmigt,daßdieStraßenba¬
linieinderLinzerstraßenachdem
vonder FirmaSiemensu .Halse
vorgelegtenProjektedurchdie
LützowgassezurHüttelstraßegeführt
u .in diezumelektrischenBetriebe
umzuwandelnde ,ehemalsder
NeuenWienerTrammer-Gesellschaft
gehörigenDampstrammagine
angebundenwird ,so das vondem
genehmigtenProjektederLinzer¬
strafedieTeilstreckezwischen
Lützowgasseu .derEinmündungder
HütteldorferstraßeindieLinzerstraße
zuenthaltenhat .ÜberdieErsatz¬
leistung der FirmaSiemensu .
halbefürdiesichhierauserge¬
bendeWinderleistungimSinne
des Übereinkommensvom14 .
April1902betreffenddenAusbau
desstädtischenStraßenbahnnetzes
behältsichdieGemeindeWiendie
BeschlußfassungvordemAntrage
wurdezugestimmt.
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